
Swisscom AG
Ittigen

RÜCKKAUF EIGENER AKTIEN ZUM ZWECK DER KAPITALHERABSETZUNG 
AUSGABE VON HANDELBAREN PUT-OPTIONEN
Der Verwaltungsrat der Swisscom AG («Swisscom») hat beschlossen, eigene Aktien im Umfang von maximal 10 % des Aktienkapitals zwecks späterer Kapitalherabsetzung zurückzukaufen und damit Liquidität an die Aktionäre
zurückzuführen. Das Rückkaufsvolumen beträgt maximal CHF 4,3 Mrd. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, der ordentlichen Generalversammlung vom 30. April 2002 eine Kapitalherabsetzung in der Höhe des erzielten Rück-
kaufsvolumens zu beantragen.

Angebots- und Kotierungsinserat

ES IST UNTERSAGT, DIESES INSERAT 
ODER EINE KOPIE DAVON IN DIE 

VEREINIGTEN STAATEN MITZUNEHMEN 
ODER DAHIN ZU SCHICKEN.

Emittentin der Put-Optionen Swisscom AG, Ittigen

Zuteilung der Put-Optionen 1 Put-Option je Namenaktie Swisscom von CHF 17 Nennwert.
Das Aktienkapital der Swisscom besteht aus 73’550’000 Namenaktien von je
CHF 17 Nennwert. Insgesamt gelangen 73’550’000 Put-Optionen zur Aus-
gabe.

Stichtag für Zuteilung 22. Februar 2002. Die Namenaktien Swisscom werden ab 22. Februar 2002 ex
der Put-Optionen Put-Option gehandelt. 

Ausübungsverhältnis 10 Put-Optionen berechtigen zum Verkauf von 1 Namenaktie Swisscom von
CHF 17 Nennwert.

Ausübungspreis der Put- CHF 580.– brutto je Namenaktie Swisscom, unter Abzug der eidgenössischen
Optionen (Rückkaufspreis) Verrechnungssteuer von 35 % auf der Differenz zwischen Rückkaufspreis und

Nennwert der Namenaktie Swisscom, d. h. CHF 382.95 netto je Namenaktie
Swisscom.

Optionsart Europäisch (Ausübung nur am Ende der Laufzeit)

Ausübung der Put-Optionen 7. März 2002, bis 18.30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit)
Die nicht rechtzeitig ausgeübten Put-Optionen und die mit ihnen verbundenen
Rechte verfallen anschliessend.
Die Aktionäre der Swisscom erhalten die Put-Optionen automatisch in ihr
Depot verbucht. Sie werden gebeten, gemäss den Instruktionen der Depot-
bank zu verfahren.

Auszahlung Die Auszahlung des Rückkaufspreises gegen Lieferung der entsprechenden
des Rückkaufspreises Anzahl Namenaktien Swisscom sowie der entsprechenden Anzahl Put-

Optionen erfolgt mit Wert 14. März 2002.

Kotierung der Put-Optionen Die Kotierung der Put-Optionen an der SWX Swiss Exchange ist auf den 
22. Februar 2002 beantragt und bewilligt worden. Die Put-Optionen werden
vom 22. Februar bis und mit 7. März 2002 an der SWX Swiss Exchange
gehandelt.

Verbriefung der 
Put-Optionen Globalzertifikat auf Dauer

Kostenregelung Die Zuteilung und auch die Ausübung der Put-Optionen, welche bei Banken in
der Schweiz deponiert sind, erfolgt spesenfrei.

Publikationsorgane Das Ergebnis des Aktienrückkaufs wird spätestens am 11. März 2002 vor
Börsenbeginn durch Pressemitteilung veröffentlicht.

Steuern Der Rückkauf eigener Aktien zum Zweck der Kapitalherabsetzung wird sowohl
bei der eidgenössischen Verrechnungssteuer wie auch bei den direkten Steuern
als Teilliquidation der rückkaufenden Gesellschaft behandelt. Im einzelnen
ergeben sich für die verkaufenden Aktionäre folgende Konsequenzen:

1. Verrechnungssteuer
Die eidgenössische Verrechnungssteuer beträgt 35 % der Differenz zwischen
Rückkaufspreis der Aktien und deren Nominalwert. Die Steuer wird vom Rück-
kaufspreis durch die rückkaufende Gesellschaft zuhanden der Eidgenössischen
Steuerverwaltung abgezogen.
In der Schweiz domizilierte Personen sind zur Rückerstattung der Ver-
rechnungssteuer berechtigt, wenn sie im Zeitpunkt der Rückgabe das
Nutzungsrecht an den Aktien hatten (Art. 21 Abs. 1 Bst. a VStG). Im Ausland
domizilierte Personen können die Steuer nach Massgabe allfälliger Doppel-
besteuerungsabkommen zurückfordern.

2. Direkte Steuern
Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die Besteuerung bei der
direkten Bundessteuer. Die Praxis zu den Kantons- und Gemeindesteuern ent-
spricht in der Regel jener der direkten Bundessteuer.

a. Im Privatvermögen gehaltene Aktien:
Bei einem Rückkauf der Aktien durch die Gesellschaft stellt die Differenz
zwischen Rückkaufspreis und Nominalwert der Aktien steuerbares Ein-
kommen dar.

b. Im Geschäftsvermögen gehaltene Aktien:
Bei einem Rückkauf der Aktien durch die Gesellschaft stellt die Differenz
zwischen Rückkaufspreis und Buchwert der Aktien steuerbaren Gewinn
dar.

Der Verkauf von Put-Optionen, welche im Privatvermögen gehalten werden,
stellt einen steuerfreien Kapitalgewinn dar.

3. Stempelabgaben
Der Rückkauf eigener Aktien zum Zweck der Kapitalherabsetzung ist umsatz-
abgabefrei. Die Ausgabe und der Handel der Put-Optionen ist ebenfalls
umsatzabgabefrei.

Verkaufsrestriktionen USA Dieses Angebot wird weder jetzt noch zu einem späteren Zeitpunkt direkt oder
indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika unterbreitet, auch nicht von
einer ihrer nationalen Wertpapierbörsen. Deshalb dürfen Kopien dieses Doku-
ments und irgendwelche damit zusammenhängende Dokumente betreffend
das Angebot zu keiner Zeit in die Vereinigten Staaten von Amerika 
geschickt oder dort in Umlauf gebracht werden, sei es per Fax, E-Mail, Telex,
Telefon, Internet oder auf eine andere, hier nicht genannte Weise. Jede
Annahme des Angebots, die direkt oder indirekt in Nichtbeachtung dieser
Einschränkungen erklärt wird, ist nichtig.

Anwendbares Recht Die Put-Optionen und sämtliche daraus resultierenden gegenseitigen Rechte 
und Gerichtsstand und Pflichten unterstehen schweizerischem Recht. Ausschliesslich zuständig

für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit den Put-Optionen sind
die Gerichte in Zürich 1 bzw. ist, soweit nach § 64 Gerichtsverfassungsgesetz
des Kantons Zürich zulässig, das Handelsgericht des Kantons Zürich.

Information der Swisscom Im Sinne der geltenden Bestimmungen bestätigt Swisscom, dass sie über keine
nicht-öffentlichen Informationen verfügt, die die Entscheidung der Aktionäre
massgeblich beeinflussen könnten.

Swisscom bietet den Mitarbeitern der Swisscom-Gruppe, welche Namenaktien
Swisscom in einem separaten Mitarbeiterdepot halten, an, ihre Put-Optionen
insgesamt interessewahrend durch Swisscom zu verkaufen.

Die Schweizerische Eidgenossenschaft, welche 65,5 % des Aktienkapitals der
Swisscom hält, beabsichtigt, sich zumindest im Verhältnis ihrer heutigen Be-
teiligung am Aktienrückkauf zu beteiligen.

Diese Transaktion ist im Sinne des Kotierungsreglements der SWX Swiss Exchange nicht prospekt-
pflichtig.
Diese Publikation stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar.

22. Februar 2002 CREDIT SUISSE
Swisscom AG Valorennummer ISIN Telekurs-Tickersymbol
Namenaktien von je 
17 CHF Nennwert 874 251 CH 000 874251 9 SCMN
Put-Optionen 1 365 776 CH 001 365776 9 SCMNP


